
Reisebedingungen der Firma Radweg-Reisen
Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und 
der Firma Radweg-Reisen GmbH, nachfolgend „RWR“ 
abgekürzt, zu Stande kommenden Reisevertrages. Sie 
ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die Informationsvor-
schriften für Reiseveranstalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-In-
foV (Verordnung über Informations- und Nachweispflich-
ten nach bürgerlichem Recht) und füllen diese aus.

1. Vertragsschluss des Reisevertrages, Verpflichtun-
gen des Kunden
1.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots von RWR und der Buchung 
des Kunden sind die Beschreibung des Pauschalangebots 
und die ergänzenden Informationen in der Buchungs-
grundlage, soweit diese dem Kunden bei der Buchung 
vorliegen.
b) Reisemittler sind von RWR nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen oder Zusicherungen zu machen, 
die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern.
c) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von RWR 
vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
oder die Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt.
d) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die 
vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die 
er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit 
er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückli-
che und gesonderte Erklärung übernommen hat.
e) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass bei sämt-
lichen Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen Vor-
schrift des § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB kein Widerrufsrecht 
nach Vertragsabschluss besteht.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde RWR den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung (Annahmeerklärung) durch RWR zustande, die 
keiner Form bedarf, mit der Folge, dass auch mündliche 
und telefonische Bestätigungen für den Kunden rechts-
verbindlich sind. Bei mündlichen oder telefonischen Bu-
chungen übermittelt RWR eine schriftliche Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung an den Reisenden. Mündliche 
oder telefonische Buchungen des Reisenden führen bei 
entsprechender verbindlicher mündlicher oder telefoni-
scher Bestätigung jedoch auch dann zum verbindlichen 
Vertragsabschluss, wenn die entsprechende schriftliche 
Ausfertigung der Buchungsbestätigung dem Kunden 
nicht zugeht.
1.3. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunika-
tion über ein Online-Buchungsverfahren (Vertrag im 
elektronischen Geschäftsverkehr) erfolgen, gilt für den 
Vertragsabschluss:
a) Dem Reisenden wird der Ablauf der Onlinebuchung im 
entsprechenden Internetauftritt von RWR erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Online-
buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmög-
lichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotene-
nen Vertragssprachen sind angegeben.
d) Soweit der Vertragstext von RWR im Onlinebuchungs-
system gespeichert wird, wird der Kunde über diese 
Speicherung und die Möglichkeit zum späteren Abruf 
des Vertragstextes unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zah-
lungspflichtig buchen“ bietet der Kunde RWR den Ab-
schluss des Reisevertrages verbindlich an. Dem Reisen-
den wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf 
elektronischem Weg bestätigt.
f) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betäti-
gung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet 
keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen 
eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsan-
gaben. RWR ist vielmehr frei in der Entscheidung, das 

Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
g) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungs-
bestätigung von RWR beim Kunden zu Stande.

2. Bezahlung
2.1. Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung 
eines Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB wird eine 
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die 
Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7. genannten Grund 
abgesagt werden kann.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, obwohl RWR zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage 
ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbe-
haltungsrecht des Kunden besteht, so ist RWR berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 4. zu belasten.

3. Leistungsänderungen
3.1. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und von RWR nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchti-
gen.
3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.
3.3. RWR ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von 
dem Änderungsgrund zu informieren.
3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgelt-
lich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn RWR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung 
von RWR über die Änderung der Reiseleistung oder die 
Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stor-
nokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber RWR un-
ter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. 
Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann 
der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. 
Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert RWR den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann RWR, soweit der Rücktritt 
nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Ge-
walt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die 
bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und 
ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Reisepreis verlangen.
4.3. RWR hat bei der Berechnung der Entschädigung ge-
wöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mög-
liche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeit-
punkt des Zugang der Rücktrittserklärung des Kunden, 
bezogen auf den Gesamtreisepreis, wie folgt berechnet:
a) Standardreisen:

• bis 30 Tage vor Reisebeginn: 10 %
• 29 Tage - 15 Tage vor Reisebeginn: 30 %
• 14 Tage - 8 Tage vor Reisebeginn: 50 %
• 7 Tage bis 1 Tag vor Reisebeginn: 90 %
• am Anreisetag oder bei Nichterscheinen: 90 %

b) Reisen mit Schiffsbeförderung:
• bis 85 Tage vor Reisebeginn: 20 %
• bis 43 Tage vor Reisebeginn: 30 %
• bis 29 Tage vor Reisebeginn: 60 %
• bis 1 Tag vor Reisebeginn: 90 %
• am Anreisetag oder bei Nichterscheinen: 90 %

4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
RWR nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als 
die von ihr geforderte Pauschale.
4.5. RWR behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu for-
dern, soweit RWR nachweist, dass ihr wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist RWR verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.
4.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt.

5. Umbuchungen
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reise-
ziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vor-
genommen, kann RWR ein Umbuchungsentgelt erheben.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ord-
nungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeiti-
ger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), 
hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Rei-
sepreises. RWR wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig uner-
hebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegen-
stehen.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl
7.1. RWR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilneh-
merzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurück-
treten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Rücktritts durch RWR muss in der konkreten 
Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen 
für alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in ei-
nem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen 
Leistungsbeschreibung angegeben sein
b) RWR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten 
Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung anzugeben 
oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu 
verweisen
c) RWR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn fest-
steht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von RWR später als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzulässig.
7.2. Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn RWR in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubie-
ten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung über die Absage der Reise durch RWR dieser 
gegenüber geltend zu machen.
7.3. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück.

8. Allgemeine Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflich-
tung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit RWR wie folgt 
konkretisiert:



a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel un-
verzüglich der örtlichen Vertretung von RWR (Reiselei-
tung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
b) Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommuni-
kationsdaten der Vertretung von RWR wird der Reisende 
spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen infor-
miert.
c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine ört-
liche Vertretung oder Reiseleitung nicht geschuldet, so 
ist der Reisende verpflichtet, Mängel unverzüglich direkt 
gegenüber RWR unter der nachstehend angegebenen 
Anschrift anzuzeigen.   
d) Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, 
wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unverschul-
det unterbleibt.
8.2. Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leis-
tungsträgern sind nicht befugt und von RWR nicht be-
vollmächtigt, Mängel zu bestätigen oder Ansprüche ge-
gen RWR anzuerkennen.
8.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Kunde/Reisende den Vertrag 
kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge ei-
nes solchen Mangels aus wichtigem, RWR erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zuläs-
sig, wenn RWR oder, soweit vorhanden und vertraglich 
als Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Rei-
seleitung, Agentur), eine ihnen vom Kunden/Reisenden 
bestimmte angemessene Frist haben verstreichen las-
sen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist 
bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
von RWR oder ihren Beauftragten verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
8.4. Der Kunde hat RWR zu informieren, wenn er die er-
forderlichen Reiseunterlagen innerhalb der ihm von RWR 
mitgeteilten Frist nicht oder nicht vollständig erhält.

9. Besondere Obliegenheiten des Kunden
9.1. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich vor Buchung 
der Reise, vor Reiseantritt und während der Reise selbst 
bezüglich seiner gesundheitlichen Verfassung und sei-
ner körperlichen Konstitution zu vergewissern und ins-
besondere angehalten, vor der Buchung und/oder dem 
Reiseantritt gegebenenfalls ärztlichen Rat in Anspruch zu 
nehmen. RWR obliegt diesbezüglich keine vertragliche 
Beratungs-, Prüfungs- und Überwachungspflicht.
9.2. Der Kunde ist für die Verkehrssicherheit, die tech-
nische Funktionsfähigkeit und alle sonstigen Umstände 
im Zusammenhang mit der Mitführung eines eigenen 
Fahrrades ausschließlich selbst verantwortlich. Auch 
diesbezüglich obliegt RWR keine Beratungs- oder Über-
prüfungspflicht.
9.3. Sowohl bei mitgeführten eigenen Fahrrädern, als 
auch bei zur Verfügung gestellten Fahrrädern obliegt 
dem Kunden eine fortlaufende Überprüfung bezüglich 
der technischen Mängelfreiheit und der Verkehrssi-
cherheit. Im Rahmen seiner allgemeinen gesetzlichen 
Verpflichtung zur Mängelrüge ist der Kunde gehalten, 
etwaige Mängel unverzüglich der von RWR eingesetzten 
Reiseleitung mitzuteilen und - bei einem zur Verfügung 
gestellten Fahrrad - Abhilfe zu verlangen.
9.4. Der Kunde ist zur strikten Einhaltung aller Verkehrs-
vorschriften verpflichtet. Unabhängig von den hierzu von 
RWR erteilten Informationen hat sich der Kunde auch 
selbst über entsprechende Verkehrsvorschriften des je-
weiligen Reiselandes zu informieren.
9.5. Der Kunde ist gehalten, jedwede Schädigung, Be-
einträchtigung oder Gefährdung fremder Personen und 
Sachen zu vermeiden und bei der Führung des Fahrrades 
sein Verhalten und seine Fahrweise entsprechend aus-
zurichten.
10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
10.1. RWR kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn:
a) Der Kunde die für die spezielle Reiseveranstaltung er-
forderlichen körperlichen Voraussetzungen nicht hinrei-
chend erfüllt bzw. die mitgebrachte Ausrüstung für den 
vorgesehenen Zweck nicht ausreichend ist.
b) Der Kunde schuldhaft gegen die besonderen Obliegen-
heiten nach Ziff. 9. dieser Reisebedingungen verstößt.
c) Der Kunde ansonsten ungeachtet einer Abmahnung 
von RWR nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-

bung des Vertrages gerechtfertigt ist.
10.2. Kündigt RWR, so behält sie den Anspruch auf den 
Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein-
schließlich der ihr von den Leistungsträgern gutgebrach-
ten Beträge.

11. Beschränkung der Haftung
11.1. Die vertragliche Haftung von RWR für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit RWR für einen dem Kunden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche 
nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luft-
verkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrän-
kung unberührt.
11.2. RWR haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistun-
gen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum 
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn die-
se Leistungen in der Reiseausschreibung und der Bu-
chungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Kunden/Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 
Reiseleistungen von RWR sind. RWR haftet jedoch für 
Leistungen, welche die Beförderung des Kunden/Reisen-
den vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen wäh-
rend der Reise und die Unterbringung während der Reise 
beinhalten und/oder wenn und insoweit für einen Scha-
den des Kunden/Reisenden die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von RWR ur-
sächlich geworden ist. Eine etwaige Haftung von RWR 
aus der Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt durch 
die vorstehenden Bestimmungen unberührt.
11.3. Wertsachen, wie z.B. Bargeld, Schmuck, Laptops, 
Tablett-PCs, sowie zerbrechliche Gegenstände sind nicht 
im Reisegepäck zu befördern und obliegen der Sorgfalts-
pflicht des Kunden. Werden Wertgegenstände dennoch 
im Reisegepäck befördert, besteht kein Anspruch auf 
Haftung durch RWR.

12. Ausschluss von Ansprüchen
12.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Be-
endigung der Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, ei-
nen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle ei-
nes solchen Tages der nächste Werktag.
12.2. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur ge-
genüber RWR unter der nachfolgend angegebenen An-
schrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.

13. Verjährung
13.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung von RWR oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen von RWR beruhen, ver-
jähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von RWR oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von RWR beruhen.
13.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr.
13.3. Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 

folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, ei-
nen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle ei-
nes solchen Tages der nächste Werktag.
13.4. Schweben zwischen dem Kunden und RWR Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis der Kunde oder RWR die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühes-
tens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
14.1. RWR wird Staatsangehörige eines Staates der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über de-
ren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsu-
lat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine 
Besonderheiten in der Person des Kunden und eventu-
eller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staa-
tenlosigkeit) vorliegen.
14.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedoku-
mente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn RWR nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat.
14.3. RWR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass RWR eigene 
Pflichten schuldhaft verletzt hat.

15. Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung
15.1. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und  
RWR die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts 
vereinbart. Solche Kunden/Reisende können RWR aus-
schließlich an deren Sitz verklagen.
15.2. Für Klagen von RWR gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
von RWR vereinbart.

16. Verbraucherschlichtungsstelle
RWR nimmt an einem freiwilligen Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums 
für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl
Tel. +49 7851 795 79 40
www.verbraucher-schlichter.de
mail@verbraucher-schlichter.de

© Urheberrechtlich geschützt: RA Noll, Stuttgart

Reiseveranstalter ist:
Radweg-Reisen GmbH
Fritz-Arnold-Straße 16a
D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 81 99 30
Fax +49 7531 81 99 3-66
info(at)radweg-reisen.com
Handelsregister Freiburg, HRB 381878
Geschäftsführer: Simon Mink



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise  

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 

(EU) 2015/2302.   

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen  Radweg-Reisen 

GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Radweg-Reisen GmbH  über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 

Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 

Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 

Reiseleistungen.  

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 

Kosten – auf eine andere Person übertragen.  

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 

Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 

zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht 

auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich 

geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der 

Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 

Entschädigung.  

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 

Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 

vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der 

Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt 

dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 

Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 

Abhilfe zu schaffen.  

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 

ordnungsgemäß erbracht werden.  

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 

zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 

Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

gewährleistet. Radweg-Reisen GmbH  hat eine Insolvenzabsicherung mit  R + V Allgemeine Versicherung 

AG abgeschlossen. Die Reisenden können  R + V Allgemeine Versicherung AG  (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, 

+49 611 533 5859, info@ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Radweg-Reisen GmbH 

 verweigert werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de . 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/

